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Über 24 Millionen Personen
verfügen über eine Auslands-
reise-Krankenversicherung,
die die Kosten ambulanter
und stationärer Behandlung
im Ausland oder auch den
medizinisch notwendigen
Rücktransport nach Hause
übernimmt.

Warum gehört eine Aus-
landsreise-Krankenversiche-
rung in Ihr Reisegepäck,
wenn Sie gesetzlich kranken-
versichert sind?

Weil Sie nur dann im Krank-
heitsfall während einer Aus-
landsreise finanziell ge-
schützt sind, wenn Sie sich in
einem Land befinden, das
der Europäischen Union (EU)
angehört. Dazu zählen die
Länder Belgien, Dänemark,
Finnland, Schweden, Frank-
reich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Italien, Lu-
xemburg, Niederlande,
Österreich, Portugal und Spa-
nien. In diesen Staaten kön-
nen Sie als deutsches Kas-
senmitglied die Leistungen
der dortigen Krankenkasse

bzw. des staatlichen Gesund-
heitsdienstes in Anspruch
nehmen. Die Vereinbarungen
mit den EU-Staaten gelten
nach dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum
zum 1. Januar 1994 auch für
Norwegen, Island und Lich-
tenstein. Mit der Schweiz,
der Türkei und Tunesien hat
die Bundesrepublik Deutsch-
land Sozialversicherungsab-
kommen abgeschlossen, die
im Krankheitsfall Schutz nach
den in diesen Staaten gelten-
den Gesetzen gewähren. Al-
lerdings, übernommen wer-
den die Kosten der ambulan-
ten und stationären Behand-
lung nur im Rahmen der Sozi-
alversicherung des jeweili-
gen Landes. Das kann im
Krankheitsfall zu einer Selbst-
beteiligung führen. Es gibt
auch Fälle, in denen der be-
handelnde Arzt den Kranken-
schein Ihrer deutschen Kran-
kenkasse nicht anerkennt
und von Ihnen ein Privatho-
norar verlangt. In solchen Fäl-
len erstattet Ihnen Ihre Kran-
kenkasse daheim nur den
Satz, den sie bei Behandlung
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im Inland aufbringen müßte.
Auch die Behandlung in pri-
vaten Krankenhäusern ist
häufig nicht abgedeckt. Mit
einer privaten Auslandsreise-
Krankenversicherung können
Sie diese Probleme vermei-
den.

Sie fliegen z. B. nach
Kanada?

Es gibt zahlreiche Länder, in
denen Sie nicht aufgrund ei-
ner EU-Vereinbarung oder ei-
nes Sozialabkommens im
Krankheitsfall finanziell abge-
sichert sind. Dazu gehören
Kanada, die USA, Japan, Isra-
el, die afrikanischen Staaten
(außer Tunesien), Asien, die
Länder Osteuropas, Australi-
en, Monaco. In diesen Län-
dern werden Sie grundsätz-
lich nur gegen Bezahlung
medizinisch betreut und ver-
sorgt. Die Kosten für Ihre
ärztliche ambulante Behand-
lung, Ihre Unterbringung im
Krankenhaus und Ihre Versor-
gung mit Medikamenten
müssen Sie selbst tragen;
denn der Gesetzgeber läßt

eine Begleichung der Rech-
nungen aus diesen Ländern
durch Ihre Krankenkasse
nicht zu. Deshalb gehört bei
Reisen in diese Länder un-
bedingt eine Auslandsreise-
Krankenversicherung in Ihr
Reisegepäck, die die ent-
standenen Krankheitskosten
übernimmt.

Die Kasse zahlt Ihnen 
nicht den Rücktransport!

Sollte für Sie aus medizini-
schen Gründen ein Rück-
transport aus dem Land, in
dem Sie sich gerade aufhal-
ten, notwendig werden, so
müssen Sie als gesetzlich
Versicherter die Kosten hier-
für aus der eigenen Tasche
aufbringen, denn das Bun-
dessozialgericht erlaubt es
den Trägern der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht,
diese Kosten zu überneh-
men. Sie lassen sich ebenso
wie die Selbstbeteiligung an
den Krankheitskosten nur mit
Hilfe einer Auslandsreise-
Krankenversicherung finan-
zieren.
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Was ist bei privatem
Krankenversicherungsschutz
zu beachten?

Auch wenn Sie privat kran-
kenversichert sind, kann der
Abschluß einer Auslandsrei-
se-Krankenversicherung für
Sie vorteilhaft sein. Zwar ha-
ben Sie als Privatversicherter
grundsätzlich Versicherungs-
schutz in ganz Europa ein-
schließlich der osteuropäi-
schen Staaten. Für die Dauer
von maximal einem Monat,
bei manchen Versicherungs-
unternehmen bis zu drei Mo-
naten, gilt der private Voll-
schutz dann auch weltweit.
Durch besondere Vereinba-
rung kann die Geltungsdauer
auch über einen Monat hin-
aus ausgeweitet werden.
Wollen Sie länger bleiben,
können Sie mit Ihrer Versi-
cherung über eine Erweite-
rung Ihres Schutzes spre-
chen. Vielleicht überprüfen
Sie aber vor Reiseantritt, ob
auch ein eventuell medizi-
nisch notwendig werdender
Rücktransport in die Heimat
finanziell abgesichert ist.
Falls nicht, ist der Abschluß

einer Auslandsreise-Kranken-
versicherung zu empfehlen.
Als Privatversicherter kann
eine Auslandsreise-Kranken-
versicherung auch empfeh-
lenswert sein, um einen An-
spruch auf Beitragsrücker-
stattung  nicht zu gefährden.

Der Auslandsschutz 
ist ein „Vollschutz“

Im Krankheitsfall werden alle
Kosten im Rahmen der Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen für ärztliche Behand-
lung, Arznei- und Verband-
mittel, Heilmittel (Strahlen-, 
Wärme-, Licht- und sonstige 
physikalische Behandlungen),
Röntgendiagnostik, stationä-
re Behandlung (einschließlich
Unterkunft und Verpflegung)
sowie der notwendige Trans-
port zum nächstgelegenen
anerkannten Krankenhaus,
für Operationen, schmerzstil-
lende Zahnbehandlung und
Zahnfüllung (nicht aber Zahn-
ersatz und Zahnkronen) er-
stattet. Für Überführungen
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halb besteht für Vorerkran-
kungen keine Leistungs-
pflicht des Versicherers z. B.
bei Behandlungen im Aus-
land, die der alleinige Grund
oder einer der Gründe für die
Auslandsreise waren oder
bei Behandlungen, die be-
reits vor der Reise begonnen
wurden und währenddessen
fortgeführt werden müssen,
es sei denn, daß die Reise
wegen des Todes eines Ehe-
partners oder eines seiner
Verwandten ersten Grades
angetreten wurde oder sich
die  Vorerkrankung plötzlich
verschlechtert.

Beginn und Ende
des Versicherungsschutzes

Ihr Versicherungsschutz be-
ginnt mit dem auf dem Versi-
cherungsschein bezeichne-
ten Zeitpunkt, jedoch nicht
vor Abschluß des Versiche-
rungsvertrages und vor Zah-
lung des Beitrages. Verges-
sen Sie also nicht vor Antritt
der Reise, Ihren Beitrag zu
überweisen oder eine Ein-

im Todesfall und für Bestat-
tungen im Ausland werden
bestimmte Höchstbeträge
von z. B. 10.000 DM oder
20.000 DM übernommen.

Der Stand der medizinischen
Versorgung Ihres Aufent-
haltslandes kann es erforder-
lich werden lassen, daß Sie
im Krankheitsfall in Ihre Hei-
mat zurückgebracht werden
müssen. Zu diesem Zweck
haben Versicherungen oft ein
Notfalltelefon eingerichtet,
an das Sie sich wenden kön-
nen. Einige Unternehmen ar-
beiten mit einem Flug-Ret-
tungsdienst zusammen und
empfehlen ihren Versicher-
ten, diesen im Notfall einzu-
schalten, der dann alles wei-
tere veranlaßt. Die Kosten
des medizinisch notwen-
digen Rücktransports und
zum Teil auch für eine Be-
gleitperson werden dann von
Ihrer Versicherung übernom-
men.

Die Auslandsreise-Kranken-
versicherung bietet Ihnen
Versicherungsschutz bei un-
vorhersehbaren Erkrankun-
gen und bei Unfällen. Des-
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zugsermächtigung zu unter-
schreiben.

Der Versicherungsschutz en-
det grundsätzlich mit dem
Ablauf des Versicherungsver-
trages bzw. mit dem Ende
des Auslandsaufenthaltes.
Benötigen Sie aber über das
Ende des Versicherungsver-
trages hinaus medizinische
Versorgung und sind Sie
auch nicht transportfähig,
können Sie noch eine befri-
stete Zeit Versicherungs-
schutz in Anspruch nehmen.

Kurzzeit- oder 
Jahrestarif?

Sie können wählen zwischen
Kurzzeit- oder Jahrestarife.
Bei einem Jahrestarif sind
Sie für alle Auslandsreisen
geschützt, die Sie bis zu ei-
ner festgesetzten maximalen
Reisedauer von z. B. sechs
oder acht Wochen im Jahr
unternehmen. Der Tarif wird
oft auch als Familientarif an-
geboten. An Beitrag sind für
eine solche Versicherung üb-
licherweise zwischen 11 und

30 DM aufzubringen, für ei-
nen Familientarif z. B. 25
oder 40 DM.

Wie kommen Sie an die
Erstattungsbeträge?

Reichen Sie bitte die Rech-
nungsbelege im Original ein.
Achten Sie darauf, daß alle
Belege den Vor- und Zuna-
men des behandelten Versi-
cherten enthalten. In den Be-
legen sind ferner die Krank-
heitsbezeichnung und die
einzelne ärztliche Leistung
mit Behandlungsdatum anzu-
geben, aus den Rezepten
müssen das verordnete Me-
dikament, der Preis und der
Quittungsvermerk deutlich
hervorgehen, bei Kranken-
hausrechnungen auch das
Aufnahme- und Entlassungs-
datum. Die Berechtigung
zum Anspruch auf Transport-
kosten müssen Sie durch
Vorlage eines ärztlichen Atte-
stes mit einer genauen Be-
schreibung der medizini-
schen Notfallsituation nach-
weisen. Wird ein Kranken-
hausaufenthalt im Ausland
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erforderlich, dann verständi-
gen Sie am besten sofort Ihr
privates Krankenversiche-
rungsunternehmen. Oft ist
es möglich, daß die Kranken-
hausrechnung unmittelbar
von Ihrem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen
beglichen wird. Eine Vorlei-
stung ist dann  nicht mehr er-
forderlich. Eine Reihe von pri-
vaten Krankenversicherern
überweist die Erstattungsbe-
träge auf Wunsch auch ins
Ausland.

Der Auslandsversicherungs-
schutz im Überblick

Der nachfolgenden Tabelle
entnehmen Sie bitte, welche
Unternehmen Auslandsreise-
Krankenversicherungen an-
bieten. Dabei ist zwischen
Kurzzeittarifen und Jahrespo-
licen unterschieden worden.
Die meisten Tarife sehen ein
Höchsteintrittsalter vor. In
vielen Fällen werden auch äl-
tere Menschen aufgenom-
men. Dafür ist dann ein Bei-
tragszuschlag zu bezahlen.
Auch das Höchsteintrittsalter

finden Sie in dieser Tabelle
angegeben.

Es gibt eine Vielzahl von
Spezialfragen, die im Zusam-
menhang mit einer Auslands-
reise-Krankenversicherung
immer wieder gestellt wer-
den. Nicht alles kann im Rah-
men dieser Broschüre beant-
wortet werden. Aber einige
besonders häufig gestellte
Fragen sollen beantwortet
werden. Sie sind in der Tabel-
le in der Spalte „Ergänzende
Hinweise“ vermerkt.

1. Tarife für längerfristige
Auslandsaufenthalte

Auch dann, wenn Sie länger
im Ausland bleiben wollen,
können Sie sich für die Dauer
Ihres Aufenthalts privat kran-
kenversichern. Die Unterneh-
men, die entsprechende Ver-
sicherungen anbieten, sind in
der Tabelle mit den Buchsta-
ben A (Aufenthalt bis zu 12
Monaten), B (Aufenthalt über
12 Monate) gekennzeichnet.
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2. Versicherungsschutz für

Deutsche, die im Ausland
leben und die Bundes-
republik besuchen

Deutsche, die im Ausland 
leben und sich vorüberge-
hend in Deutschland aufhal-
ten, können hier ebenfalls ei-
nen privaten Krankenversi-
cherungsschutz erhalten. Un-
ternehmen mit entsprechen-
den Tarifangeboten sind in
der Tabelle mit dem Buchsta-
ben C gekennzeichnet.

3. Versicherungsschutz für
Gäste aus dem Ausland

Sie erwarten Gäste aus dem
Ausland, die sich in Deutsch-
land privat gegen Krankheit
versichern wollen. In der
Übersicht sind private Kran-
kenversicherungsunterneh-
men aufgeführt, die unter be-
stimmten Voraussetzungen
diesem Personenkreis Versi-

cherungsschutz bieten. Sie
sind mit dem Buchstaben D

gekennzeichnet.

4. Versicherungsschutz von
Ausländern in ihrem
Heimatland

Üblicherweise umfaßt die
Auslandsreise-Krankenversi-
cherung keinen Versiche-
rungsschutz für Reisen von
in Deutschland wohnen-
den Ausländern in ihr 
Heimatland. Davon gibt es al-
lerdings zwei Ausnahmen:
Die meisten Mitgliedsunter-
nehmen versichern auch An-
gehörige eines EU-Staates
bzw. Personen, die außer der
deutschen Staatsangehörig-
keit ebenfalls die Staatsan-
gehörigkeit des jeweiligen
Reiselandes besitzen. Alle
Unternehmen, die Personen
unter den genannten Voraus-
setzungen versichern, sind
mit E gekennzeichnet.
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Höchsteintrittsalter Ergänzende Hinweise
Kurzzeit- Jahres-
tarif tarif

ALBINGIA Krankenversicherungs-
Aktiengesellschaft o. B. 69 A E

ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung 70 –

ARAG Krankenversicherungs-AG – 69 E

ASSTEL Krankenversicherung AG 691 – A E

AXA COLONIA Krankenversicherung
Aktiengesellschaft o. B. o. B. A B C D E

Barmenia Krankenversicherung a.G. 69 – A D2 E

Bayerische Beamtenkrankenkasse 69 69 A E

BERLIN-KÖLNISCHE Kranken-
versicherung auf Gegenseitigkeit o. B. 64 A D E

BERLIN KÖLNISCHE Speziale
Krankenversicherung AG – 69 E

CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT – 69 A B C D E

CONCORDIA Krankenversicherungs
Aktiengesellschaft – 69 A E

Continentale Krankenversicherung a. G. – 65 A B E

DBV Krankenversicherung AG o. B. o. B. E

Debeka Krankenversicherungsverein
auf Gegenseitigkeit – 75 E

Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a. G. 64 69 A D3 E

DEVK Krankenversicherungs-AG – 69 E

DKV Deutsche Krankenversicherung
Aktiengesellschaft o. B. 69 A B C D E

EUROPA Krankenversicherung
Aktiengesellschaft 64 o. B. C3 E

FAMILIENFÜRSORGE
Krankenversicherung a. G. o. B. o. B. A B C D E

Generali Krankenversicherung AG – 69 A B D E

GLOBALE Krankenversicherungs-
Aktiengesellschaft – o. B. A E

1 Ältere auf Antrag
2 nur für ausländische Gäste eines Barmenia Krankheitsvollversicherten
3 Gruppenverträge
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Höchsteintrittsalter Ergänzende Hinweise
Kurzzeit- Jahres-
tarif tarif

Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. – 65/64 A B C D E

Hanse-Merkur Reiseversicherung AG 74 74 A B C D E

INTER Krankenversicherung AG 651 o. B. E

Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
der HUK-Coburg (HUK-Coburg-
Krankenversicherung) – o. B. E

Landeskrankenhilfe V. V. a. G. – – A E

LVM Krankenversicherungs- AG 74 74 A E

Mannheimer Krankenversicherung AG – o. B. E

MÜNCHENER VEREIN
Krankenversicherung a.G. – 70

NOVA Krankenversicherung a. G. o. B. 65 A B E

NÜRNBERGER 
KRANKENVERSICHERUNG AG – 694 E

Quelle Krankenversicherung
Aktiengesellschaft o. B. o. B. E

R + V Krankenversicherung AG o. B. o. B. A E

SIGNAL Krankenversicherung a. G. o. B. o. B. A D E

Süddeutsche
Krankenversicherung a. G. – o. B. A B E

UNION KRANKENVERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT o. B. o. B. A B E

UNIVERSA Krankenversicherung a. G. – o. B. E

Vereinte Krankenversicherung
Aktiengesellschaft o. B. 70 A D E

VICTORIA Krankenversicherung AG o. B. o. B. A B3 D E

Volksfürsorge Kranken-
versicherung Aktiengesellschaft o. B. o. B. A E

Württembergische Kranken-
versicherung AG – 69 A E

Zürich Agrippina Kranken-
versicherung AG 69 – A

4 Ältere Bestandskunden gegen Mehrbetrag 5/99


